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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters 

Aus Anlass der Flurbereinigung Fleckeby (Ausführungsanordnung vom 01.07.1979 und 
der Flurbereinigung Hüttener Vorland (Ausführungsanordnung vom 01.02.2018), sowie ei-
ner Katastererneuerung hat das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schles-
wig-Holstein das Liegenschaftskataster 

Gemeinde:  Fleckeby       
Gemarkung:  Fleckeby     
Flur:  4 (tlw.) 
Flurstück:  13/12, 13/14, 13/17, 13/19, 19/1, 19/3 -19/10, 19/15, 19/16, 21/5, 21/6, 

22,  24/2, 28/1, 31/1, 54, 55/1, 56, 60/2, 72/1, 73/2, 73/4, 73/5, 73/7, 
73/9, 73/10, 74/47, 74/51, 74/53, 74/54, 78/1, 80/7, 83/2, 84/5, 85/17, 
85/23, 87/1, 87/2, 88/3, 89/1, 90, 96/1, 96/2, 106/23, 138, 139, 146 -
152, 157 -165 

⇨ siehe auch Übersichtskarte zur Offenlegung 

erneuert. 

In dem Zeitraum vom 22.02.2024 bis 22.03.2024 werden in den Diensträumen des Lan-
desamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, Dienstgebäude Kiel, 
Kronshagener Weg 107, 24116 Kiel während der Dienststunden Montag – Donnerstag 
von 8:30 – 15:30 Uhr und Freitag von 8:30 – 12:00 Uhr das Katasterkarten- und das Ka-
tasterbuchwerk, die im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS®) au-
tomatisiert geführt werden, offengelegt. 

Das geänderte Liegenschaftskataster kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung (0431 23763-300) eingesehen werden. 

Mit Ablauf der Offenlegungsfrist gilt das erneuerte Liegenschaftskataster als bekannt ge-
geben und tritt an die Stelle des bisherigen Liegenschaftskatasters. Auszüge aus dem er-
neuerten Katasterbuchwerk werden an die Finanzbehörden abgegeben. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Erneuerung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-
Holstein, Mercatorstraße 1, 24106 Kiel, erhoben werden. 

 

 

Kiel, den 07.02.2024    Andrea Schneider 


